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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1967

Norm

AußStrG §80

Rechtssatz

Diese Bestimmung bedeutet nur, daß das Amt eines nach §§ 77 - 79 zu bestellenden Kurators mit dem eines

Testamentsvollstreckers nicht schlechthin unvereinbar ist, sie gibt dem letzteren aber kein Recht auf

Kuratorbestellung.
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